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Grundordnung der Universität Potsdam 

(GrundO) 

 

Vom 17. Dezember 2009 

 

i.d.F. der Sechsten Satzung zur  

Änderung der Grundordnung der  

Universität Potsdam (GrundO) 

 

- Lesefassung - 

 

Vom 20. Oktober 20211 
 

Der Senat der Universität Potsdam hat gemäß § 5 

Abs. 1 i.V.m. § 62 Abs. 2 Nr. 1 des Brandenburgi-

schen Hochschulgesetzes (BbgHG) vom 18. Dezem-

ber 2008 (GVBl. I/08, S. 318), zuletzt geändert durch 

Artikel 16 des Gesetzes vom 3. April 2009 (GVBl. 

I/09, S. 26, 59), am 17. Dezember 2009 folgende 

Grundordnung erlassen:2 
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1  Genehmigt durch das MWFK mit Schreiben vom 

22. März 2022. 

Artikel 1  

Mitglieder und Angehörige der Universität 

 

(1) Mitglieder der Universität sind: 

1. die hauptberuflich an der Universität tätigen 

Professorinnen und Professoren und Junior-

professorinnen und Juniorprofessoren, 

2. die Professorinnen und Professoren, die nach 

gemeinsamer Berufung überwiegend an einer 

Forschungseinrichtung außerhalb der Univer-

sität tätig sind und Aufgaben in Lehre und For-

schung an der Universität wahrnehmen, 

3. die hauptberuflich an der Universität tätigen 

Hochschuldozentinnen und Hochschuldozen-

ten, 

4. die hauptberuflich an der Universität tätigen 

wissenschaftlichen und künstlerischen Assis-

tentinnen und Assistenten, 

5. die hauptberuflich an der Universität tätigen 

Oberassistentinnen und Oberassistenten, Ober-

ingenieurinnen und Oberingenieure, 

6. die hauptberuflich an der Universität tätigen 

akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter, 

7. die hauptberuflich an der Universität tätigen 

Lehrkräfte für besondere Aufgaben, 

8. die hauptberuflich an der Universität tätigen 

sonstigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

(Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik 

und Verwaltung), 

9. die an der Universität eingeschriebenen Stu-

dierenden und die Promotionsstudierenden, 

10. die Präsidentin oder der Präsident. 

 

(2) Alle anderen an der Universität Tätigen sind An-

gehörige. Sie haben nur aktives Wahlrecht. 

 

 

Artikel 2  

Ehrensenatorinnen und Ehrensenatoren sowie 

Ehrenmitglieder 

 

(1) Die Universität hat das Recht, Ehrungen vorzu-

nehmen und Ehrentitel zu verleihen. 

 

(2) Zu Ehrensenatorinnen und Ehrensenatoren der 

Universität können Persönlichkeiten ernannt wer-

den, die sich besondere Verdienste um die Entwick-

lung der Universität erworben haben und Mitglied 

der Universität waren. 

 

(3) Zu Ehrenmitgliedern können Persönlichkeiten 

ernannt werden, die sich besondere Verdienste um 

die Entwicklung und Förderung der Universität er-

worben haben und die nicht Mitglied der Universität 

sind oder waren. 

 

(4) Die Ehrensenatorinnen und Ehrensenatoren so-

wie die Ehrenmitglieder werden vom Senat mit einer 

2  Genehmigt durch das MWFK mit Schreiben vom 15. Feb-
ruar 2010. 

http://www.uni-potsdam.de/u/ambek/ambek699.htm#art1#art1
http://www.uni-potsdam.de/u/ambek/ambek699.htm#art1#art1
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Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglie-

der gewählt. 

 

(5) Ehrensenatorinnen und Ehrensenatoren sowie 

Ehrenmitglieder können in die Arbeit der Gremien 

der Universität einbezogen werden. Sie werden we-

der Mitglieder noch Angehörige der Universität. 

 

(6) Das Nähere zum Verfahren sowie zu weiteren 

Ehrungen der Universität regelt die Ehrenordnung. 

Sie wird vom Senat erlassen. 

 

 

Artikel 3  

Mitwirkung an der Selbstverwaltung 

 

(1) Die Mitwirkung an der Selbstverwaltung der 

Universität ist Recht und Pflicht aller Mitglieder. 

Funktionsträgerinnen und Funktionsträger in der 

Selbstverwaltung üben ihr Amt bis zur Neuwahl o-

der Bestellung einer Nachfolgerin oder eines Nach-

folgers weiter aus. 

 

(2) Die Mitglieder und Angehörigen der Universität 

sind zur Verschwiegenheit in jenen Angelegenheiten 

verpflichtet, die ihnen als Trägerinnen und Träger ei-

nes Amtes oder einer Funktion bekannt geworden 

sind und deren Vertraulichkeit sich aus Rechtsvor-

schriften oder aufgrund besonderer Beschlussfas-

sung des zuständigen Gremiums ergibt. 

 

(3) Nehmen Studierende Ämter in der akademischen 

Selbstverwaltung wahr, erhalten sie nach einer durch 

den Senat zu erlassenden Satzung eine Aufwands-

entschädigung. Gleiches gilt für die studentische 

Gleichstellungsbeauftragte der Universität, die stu-

dentischen Gleichstellungsbeauftragten in den orga-

nisatorischen Grundeinheiten für Lehre und For-

schung und ihre Stellvertreterinnen. 

 

(4) Die Wahrnehmung von Ämtern in der akademi-

schen oder studentischen Selbstverwaltung wird im 

Umfang von höchstens zwei Semestern bis zur Zwi-

schenprüfung bzw. bis zur Abschlussprüfung nicht 

auf die Regelstudienzeit angerechnet. Gleiches gilt 

für die studentische Gleichstellungsbeauftragte der 

Hochschule, die studentischen Gleichstellungsbe-

auftragten in den organisatorischen Grundeinheiten 

für Lehre und Forschung und ihre Stellvertreterin-

nen. 

 

 

Artikel 4  

Vereinigungen 

 

(1) Vereinigungen von Mitgliedern der Universität 

können auf Antrag in eine bei der Präsidentin oder 

beim Präsidenten geführte Liste eingetragen werden. 

Über Eintragung und Streichung entscheidet die Prä-

sidentin oder der Präsident. Die Eintragung kann nur 

verweigert oder widerrufen werden, wenn die Ziel-

setzung der Vereinigung den Aufgaben der Univer-

sität entgegensteht. 

 

(2) Eingetragene Vereinigungen haben das Recht, 

Räume und Einrichtungen der Universität im Rah-

men der Kapazität und der Benutzungsordnungen 

für ihre Veranstaltungen zu nutzen. Sie haben das 

Recht, ihr Informationsmaterial in der Universität zu 

verteilen. 

 

 

Artikel 5 

Struktur der Universität 

 

(1) Die Universität gliedert sich in 

1. Fakultäten als organisatorische Grundeinhei-

ten für Forschung und Lehre, 

2. wissenschaftliche Einrichtungen, Betriebsein-

heiten und die Universitätsbibliothek, 

3. die zentrale Universitätsverwaltung. 

 

(2) Die Fakultäten können rechtlich unselbständige 

organisatorische Einheiten zur angemessenen Wahr-

nehmung von Aufgaben in Forschung und Lehre bil-

den. Der Leitung gehört mindestens eine Hochschul-

lehrerin oder ein Hochschullehrer an. Die Mitglie-

dergruppen sind nach Maßgabe der Aufgabenstel-

lung an der Leitung zu beteiligen, sofern nicht in be-

gründeten Fällen eine abweichende Regelung getrof-

fen wird. Die Leitung wird von der Dekanin oder 

dem Dekan auf Vorschlag des Fakultätsrates bestellt. 

Das Nähere regeln die Geschäftsordnungen der Fa-

kultäten. 

 

(3) Die Studierendenschaft der Universität ist eine 

rechtsfähige Teilkörperschaft der Hochschule und 

übt die ihr nach dem Landesrecht zustehenden Auf-

gaben aus; eine Vertreterin oder ein Vertreter des 

ausführenden Organs der Studierendenschaft kann 

im Rahmen dieser Aufgabenstellung an den Sitzun-

gen des Senats und der Fakultätsräte mit Rede- und 

Antragsrecht teilnehmen. 

 

 

Artikel 6  

Fakultätsmitgliedschaft 

 

(1) Die Fakultätsmitgliedschaft von Studienbewer-

bern oder Studienbewerberinnen und Studierenden 

bestimmt sich nach dem Erstfach. In begründeten 

Ausnahmefällen kann auf Antrag eine andere Mit-

gliedschaft festgelegt werden. 

 

(2) Ein nichtstudentisches Mitglied einer Fakultät 

kann Mitglied weiterer Fakultäten oder von Organi-

sationseinheiten werden, wobei es sich für die Erst-

mitgliedschaft in einer der in Frage kommenden Fa-

kultäten oder Organisationseinheiten entscheiden 

muss. 
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Artikel 7  

Grundsätze der Gruppenvertretung 
 

(1) Für die Vertretung der Mitglieder in den nach 

Mitgliedergruppen zusammengesetzten Gremien der 

Universität, der Fakultäten, der organisatorischen 

Einheiten nach Artikel 5 Abs. 2 Satz 1, der wissen-

schaftlichen Einrichtungen und Betriebseinheiten 

bilden 

1. Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer 

(Professorinnen und Professoren, Juniorpro-

fessorinnen und Juniorprofessoren, gemein-

sam berufene Professorinnen und Professoren 

nach Artikel 1 Abs. 1 Ziffer 2, Gastprofesso-

rinnen und Gastprofessoren, Hochschuldozen-

tinnen und Hochschuldozenten, nebenberufli-

che Professorinnen und Professoren, Honorar-

professorinnen und Honorarprofessoren, au-

ßerplanmäßige Professorinnen und Professo-

ren, Professorinnen und Professoren nach Ein-

tritt in den Ruhestand, soweit sie Lehrveran-

staltungen an der Universität abhalten), 

2. die Oberassistentinnen und Oberassistenten, 

die Oberingenieurinnen und Oberingenieure, 

die wissenschaftlichen und künstlerischen As-

sistentinnen und Assistenten, die akademi-

schen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 

sonstige Angehörige des hauptberuflichen wis-

senschaftlichen Personals sowie die Gastdo-

zentinnen und Gastdozenten, 

3. die eingeschriebenen Studierenden und die 

Promotionsstudierenden, 

4. die sonstigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

(Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik 

und Verwaltung) jeweils eine Gruppe. 

 

(2) Privatdozentinnen und Privatdozenten gehören 

der Gruppe nach Absatz 1 Nr. 1 an, sofern sie sich 

nicht in einem Beschäftigungsverhältnis nach Ab-

satz 1 Nr. 2 befinden. Außerplanmäßige Professorin-

nen und Professoren haben nur aktives Wahlrecht, 

sofern sie sich nicht in einem hauptberuflichen Be-

schäftigungsverhältnis mit der Universität befinden. 

 

 

Artikel 8  

Wahlen und Amtszeiten 

 

(1) Von der grundsätzlichen Anwendung der Ver-

hältniswahl kann insbesondere abgesehen werden, 

wenn wegen einer überschaubaren Zahl von Wahl-

berechtigten in einer Mitgliedergruppe die Mehr-

heitswahl angemessen ist. Näheres bestimmt die 

Wahlordnung. 

 

(2) Die Amtszeit der studentischen Mitglieder des 

Senats und der Fakultätsräte beträgt ein Jahr, die al-

ler übrigen Mitglieder zwei Jahre. 

 

 

 

 

Artikel 9  

Grundsätze der Gremientätigkeit 

 

(1) Gremien dürfen nur in einer ordnungsgemäß ein-

berufenen Sitzung beraten und beschließen. Sie wer-

den von ihren Vorsitzenden einberufen. Gremien 

sind unverzüglich einzuberufen, wenn mindestens 

ein Viertel der stimmberechtigten Mitglieder, eine 

Gruppe oder die Präsidentin oder der Präsident - im 

Falle der Fakultätsräte die Dekanin oder der Dekan - 

dies unter Angabe des Beratungsgegenstandes ver-

langt. 

 

(2) Gremien sind beschlussfähig, wenn mehr als die 

Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend 

ist. Der Senat ist beschlussfähig, wenn zwei Drittel 

der Mitglieder anwesend sind. In begründeten Aus-

nahmefällen kann die oder der Vorsitzende entschei-

den, dass auch ein Mitglied, welches ihr oder ihm 

rechtzeitig angezeigt hat, dass eine Teilnahme an der 

Sitzung nicht möglich ist, als anwesend gilt, sofern 

eine Zuschaltung mit Hilfe von technischen Einrich-

tungen zur Bild- und Tonübertragung (Videokonfe-

renz) erfolgen kann. Ein begründeter Ausnahmefall 

liegt insbesondere vor, wenn sich das Mitglied aus 

zwingenden Gründen im Ausland aufhält oder aus 

vom Mitglied nicht zu vertretenden Gründen eine 

Anreise zur Sitzung mit unverhältnismäßig hohen 

Kosten oder Aufwänden verbunden wäre. Es dürfen 

höchstens 20 vom Hundert der Mitglieder eines Gre-

miums per Videokonferenz zugeschaltet werden. 

Umfasst ein Gremium weniger als 10 Mitglieder, 

dürfen höchstens 2 Mitglieder zugeschaltet werden. 

 

(3) Die Beschlussfähigkeit wird vor Eröffnung der 

Sitzung durch die Vorsitzende oder den Vorsitzen-

den jedes Gremiums festgestellt. Das Gremium gilt 

als beschlussfähig, solange nicht die Beschlussunfä-

higkeit festgestellt ist. Wird vor Beginn einer Ab-

stimmung die Beschlussfähigkeit von einem Mit-

glied bezweifelt, so ist die Beschlussfähigkeit durch 

Zählung der anwesenden stimmberechtigten Mit-

glieder des Gremiums festzustellen. Die oder der 

Vorsitzende kann die Abstimmung solange ausset-

zen. 

 

(4) Bei Beschlussunfähigkeit hat die oder der Vorsit-

zende den Zeitpunkt der nächsten Sitzung bekannt 

zu geben. Ist eine Angelegenheit wegen Beschluss-

unfähigkeit zurückgestellt worden, so ist das Gre-

mium in der zur Beratung derselben Angelegenheit 

einberufenen Sitzung insoweit unabhängig von der 

Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig; 

hierauf ist in der Ladung ausdrücklich hinzuweisen. 

Ergibt die Beschlussunfähigkeit sich bei einer Ab-

stimmung, so wird die Abstimmung in der nächsten 

Sitzung durchgeführt; ein Antrag auf namentliche 

Abstimmung bleibt in Kraft. 

 

(5) Für die Wahlen der Präsidentin oder des Präsi-

denten, der Vizepräsidentinnen oder der Vizepräsi-
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denten, der Dekanin oder des Dekans und der Prode-

kanin oder des Prodekans ist stets die Beschlussfä-

higkeit erforderlich. 

 

(6) Die Regelung der Beschlussfähigkeit in Habilita-

tions-, Promotions- und sonstigen Prüfungsangele-

genheiten bleibt den jeweiligen Ordnungen vorbe-

halten. 

 

(7) Die oder der Vorsitzende des Senats stellt die Ta-

gesordnung im Benehmen mit der Präsidentin oder 

dem Präsidenten auf. Die oder der Vorsitzende des 

Fakultätsrates stellt die Tagesordnung im Benehmen 

mit der Dekanin oder dem Dekan auf. Sie oder er hat 

dabei Anträge, die innerhalb einer in der Geschäfts-

ordnung zu bestimmenden Frist vor der Sitzung von 

mindestens einer oder einem Antragsberechtigten im 

Gremium gestellt werden, zu berücksichtigen. Über 

Gegenstände, die nicht auf der Tagesordnung stehen, 

darf nur beraten werden, wenn zwei Drittel der an-

wesenden stimmberechtigten Mitglieder des Gremi-

ums auf Antrag die Dringlichkeit beschließen. Eine 

Entscheidung über einen derartigen Gegenstand ist 

nur zulässig, wenn kein anwesendes stimmberech-

tigtes Mitglied des Gremiums widerspricht. 

 

(8) Wahlen in den Gremien sind grundsätzlich ge-

heim. Gewählt ist, wer die Mehrheit der Stimmen er-

hält. Steht im dritten Wahlgang mehr als eine Bewer-

berin oder ein Bewerber zur Wahl, ist diejenige Be-

werberin oder derjenige Bewerber gewählt, die oder 

der die meisten Stimmen erhalten hat. Mit Zustim-

mung aller anwesenden Wahlberechtigten des Gre-

miums können Wahlen auch in offener Abstimmung 

erfolgen. 

 

(8a) Bei der Wahl der Vizepräsidentin oder des Vi-

zepräsidenten für Lehre und Studium bzw. der Stu-

diendekanin oder des Studiendekans erhöht sich der 

Zählwert/Gewichtungsfaktor der Stimme jedes Mit-

glieds der Gruppe der Hochschullehrerinnen und 

Hochschullehrer auf 3, der Stimme jedes Mitglieds 

der Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter auf 2, der Stimme jedes Mitglieds der 

Gruppe der Studierenden auf 6 und der Stimme jedes 

Mitglieds der Gruppe der Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter aus Technik und Verwaltung auf 1. 

 

(9) Jedes Gremium kann zur Vorbereitung seiner Be-

schlüsse Ausschüsse bilden. Die Zusammensetzung 

richtet sich nach dem Verhältnis der Gruppen im je-

weiligen Gremium. Mit Zustimmung aller Gruppen 

kann davon abgewichen werden. 

 

(10) Sofern sich ein Gremium keine Geschäftsord-

nung gibt, findet die Geschäftsordnung des Senats 

entsprechende Anwendung. 

 

 

 

 

 

Artikel 10  

Öffentlichkeit 

 

(1) Die nach Gruppen zusammengesetzten Gremien 

der Universität tagen hochschulöffentlich. Anträge 

auf Ausschluss der Öffentlichkeit dürfen nur in 

nichtöffentlicher Sitzung begründet, beraten und 

entschieden werden. In nichtöffentlichen Sitzungen 

gelten die Präsidentin oder der Präsident, die Vize-

präsidentinnen oder Vizepräsidenten, die Kanzlerin 

oder der Kanzler und die von der Präsidentin oder 

dem Präsidenten - bzw. von der Dekanin oder dem 

Dekan - als Sachkundige hinzugezogene Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter der Universitätsverwaltung, 

die Stellvertreterinnen oder Stellvertreter der stimm-

berechtigten Mitglieder eines Gremiums, Personen 

mit Rede- und Antragsrecht für das betreffende Gre-

mium sowie hinzugezogene Sachverständige und 

andere zu Anhörungen geladene Personen nicht als 

Teile der Öffentlichkeit. 

 

(2) Tagesordnungen und Beschlüsse von Entschei-

dungsgremien der Universität sind in geeigneter 

Form bekannt zu geben. Protokolle von Gremiensit-

zungen sind den Mitgliedern der Universität auf An-

trag zugänglich zu machen; das gilt nicht für Perso-

nalangelegenheiten und Entscheidungen in Prü-

fungssachen, einschließlich Habilitationen und Pro-

motionen, sowie sonstige nach den gesetzlichen 

Vorschriften vertrauliche Angelegenheiten. 

 

 

Artikel 11  

Stimmrecht 

 

(1) Einem Gremium angehörende Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter in Technik und Verwaltung haben 

Stimmrecht in Angelegenheiten der Forschung und 

künstlerischer Entwicklungsvorhaben, soweit sie 

entsprechende Funktionen in der Universität wahr-

nehmen und über besondere Erfahrungen im Bereich 

der Forschung verfügen. Entsprechendes gilt für ihre 

Mitwirkung in Angelegenheiten der Lehre. Wird in 

den Fällen der Sätze 1 und 2 das Vorliegen der Vo-

raussetzungen von einem Mitglied des Gremiums 

angezweifelt, so entscheidet hierüber das Gremium. 

Soweit Mitglieder des Gremiums nach Satz 1 und 2 

kein Stimmrecht haben, wirken sie beratend mit. 

 

(2) Entscheidungen, die Forschung, künstlerische 

Entwicklungsvorhaben und die Berufung von Pro-

fessorinnen und Professoren oder die Bewährung 

von Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren als 

Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer unmit-

telbar betreffen, bedürfen außer der Mehrheit des 

Gremiums auch der Mehrheit der dem Gremium an-

gehörenden Professorinnen und Professoren. 

Kommt danach ein Beschluss auch im zweiten Ab-

stimmungsgang nicht zustande, so genügt für eine 

Entscheidung die aus diesem Abstimmungsgang zu 

ermittelnde Mehrheit der Stimmen der Professorin-

nen und Professoren. 
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(3) Bei Entscheidungen des Fakultätsrats über Beru-

fungsvorschläge, Habilitationen sowie über Habili-

tations- und Promotionsordnungen haben alle der 

Fakultät angehörenden Professorinnen und Profes-

soren, Hochschuldozentinnen und Hochschuldozen-

ten sowie Juniorprofessorinnen und Juniorprofesso-

ren, die sich als Hochschullehrerin oder Hochschul-

lehrer nach § 44 Abs. 1 BbgHG bewährt haben, die 

Möglichkeit der stimmberechtigten Mitwirkung; so-

weit sie an der Entscheidung mitwirken, gelten sie 

als Mitglieder der Gruppe der Hochschullehrerinnen 

und Hochschullehrer im Fakultätsrat. 

 

(4) Bei Entscheidungen über Prüfungsleistungen, 

einschließlich Habilitationen und Promotionen, steht 

das Stimmrecht nur Personen zu, die selbst mindes-

tens die durch die Prüfung festzustellende oder eine 

gleichwertige Qualifikation besitzen. 

 

(5) Berät ein Gremium der Universität über Angele-

genheiten, die eine Organisationseinheit oder die 

Studierendenschaft der Universität betreffen, soll 

mindestens die Leitung der Organisationseinheit 

bzw. eine Vertreterin oder ein Vertreter des ausfüh-

renden Organs der Studierendenschaft mit beraten-

der Stimme hinzugezogen werden. 

 

(6) Wer annehmen muss, auf Grund der Vorschriften 

des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land 

Brandenburg (VwVfGBbg) von der Mitwirkung an 

Entscheidungen ausgeschlossen zu sein, hat dies un-

aufgefordert dem Vorsitzenden des Gremiums mit-

zuteilen. In Zweifelsfällen entscheidet das Gremium 

in Abwesenheit des Betroffenen. 

 

(7) Beschlüsse, die unter der Mitwirkung eines nach 

Absatz 1 ausgeschlossenen Mitgliedes erfolgt sind, 

sind aufzuheben, wenn die Mitwirkung für das Er-

gebnis entscheidend war und dadurch zwischenzeit-

lich begründete Rechte Dritter nicht entgegenstehen. 

 

 

Artikel 12  

Abstimmungen 
 

(1) Soweit gesetzlich oder in dieser Grundordnung 

nichts anderes geregelt ist, ist zu einem Beschluss 

die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforder-

lich. Diese Mehrheit ist erreicht, wenn die Zahl der 

Ja-Stimmen die der Nein-Stimmen übersteigt. 

Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen gelten 

nicht als abgegebene Stimmen. Bei Stimmengleich-

heit ist der Antrag abgelehnt. 

 

(1a) In allen Angelegenheiten der Studienorganisa-

tion und Lehre erhöht sich der Zählwert/Gewich-

tungsfaktor der Stimme jedes Mitglieds der Gruppe 

der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer auf 

3, der Stimme jedes Mitglieds der Gruppe der aka-

demischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf 2, 

der Stimme jedes Mitglieds der Gruppe der Studie-

renden auf 6 und der Stimme jedes Mitglieds der 

Gruppe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 

Technik und Verwaltung auf 1. Dies gilt nicht für 

Abstimmungen, in denen durch die Zusammenset-

zung des Gremiums die Gruppe der Studierenden be-

reits über einen Stimmanteil von mindestens 30% 

verfügen. 

 

(2) Jedes Mitglied eines nach Mitgliedergruppen zu-

sammengesetzten Entscheidungsgremiums, das bei 

einer Beschlussfassung überstimmt worden ist, kann 

verlangen, dass 

- seine abweichende Meinung im Protokoll ver-

merkt wird, 

- Beschlüssen, die anderen Stellen zugeleitet 

werden, sein Sondervotum beigefügt wird.  

Ein Sondervotum muss vor der Abstimmung ange-

kündigt werden und darf nur solche Argumente ent-

halten, die auch in der Beratung vorgebracht wurden. 

Sondervoten müssen binnen einer von der oder dem 

Vorsitzenden zu bestimmenden, angemessenen Frist 

schriftlich mit Begründung eingereicht werden. Son-

dervoten sind im Hauptbericht zu erwähnen. 

 

 

Artikel 13  

Präsidentin oder Präsident, Präsidialkollegium 

 

(1) Das Präsidialkollegium berät die Präsidentin o-

der den Präsidenten. Das Präsidialkollegium besteht 

aus den Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten, 

den Dekaninnen und Dekanen, sowie der Kanzlerin 

oder dem Kanzler. An Beratungen des Präsidialkol-

legiums, die Aufgaben des Senats nach Artikel 14 

Abs. 1 betreffen, wird die oder der Vorsitzende des 

Senats beteiligt. An Beratungen, die die Gleichstel-

lung von Frauen und Männern oder die Frauenförde-

rung betreffen, wird die zentrale Gleichstellungsbe-

auftragte, bei Angelegenheiten, die die Lehrerbil-

dung betreffen, wird die oder der Beauftragte für 

Lehrerbildung beteiligt. Mindestens eine Vertreterin 

oder ein Vertreter des ausführenden Organs der Stu-

dierendenschaft wird an Beratungen beteiligt, die 

Angelegenheiten der Studierendenschaft betreffen. 

 

(2) Ein Vizepräsident oder eine Vizepräsidentin 

kann hauptberuflich bestellt werden. Die Amtszeit 

der/des hauptberuflichen Vizepräsidentin/Vize-prä-

sidenten beträgt sechs Jahre, bei nebenberuflichen 

Vizepräsidentinnen/Vizepräsidenten beträgt die 

Amtszeit drei Jahre. Der/die hauptberufliche Vize-

präsident/in ist erste Vertreterin oder erster Vertreter 

der Präsidentin/des Präsidenten. Sofern kein haupt-

beruflicher Vizepräsident/keine hauptberufliche Vi-

zepräsidentin bestellt wird, wird bei der Wahl der 

Vizepräsidenten/Vizepräsidentinnen festgelegt, wer 

erster Vertreter/erste Vertreterin der Präsidentin/des 

Präsidenten ist. 

 

(3) Die Präsidentin oder der Präsident wird in 

Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten durch die 

Kanzlerin oder den Kanzler vertreten. 
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(4) Das Amt der Präsidentin oder des Präsidenten 

und der Vizepräsidentinnen oder der Vizepräsiden-

ten ist unvereinbar mit den Ämtern der Dekanin oder 

des Dekans, der Prodekanin oder des Prodekans und 

mit der Mitgliedschaft als Vertreterin oder Vertreter 

einer Gruppe in Gremien der akademischen Selbst-

verwaltung. Mit der Amtsübernahme scheiden die 

Präsidentin/der Präsident und der/die Vizepräsi-

dent/in aus diesen Ämtern aus. 

 

(5) Die Präsidentin oder der Präsident kann sich zur 

Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben jederzeit über 

die Angelegenheit der Fakultäten und der sonstigen 

Gliederungseinheiten der Universität unterrichten. 

Sie oder er kann an den Sitzungen aller Gremien der 

Universität teilnehmen. 

 

(6) Die Präsidentin oder der Präsident kann Be-

schlüsse und Maßnahmen anderer Organe oder sons-

tiger Stellen der Universität, die das geltende Recht 

verletzen, beanstanden und verlangen, dass sie in-

nerhalb einer von ihr oder ihm bestimmten Frist auf-

gehoben werden. Sie oder er kann ferner verlangen, 

dass das auf Grund derartiger Beschlüsse und Maß-

nahmen Veranlasste rückgängig gemacht wird. Die 

beanstandeten Beschlüsse und Maßnahmen dürfen 

nicht ausgeführt werden. 

 

(7) Kommt das Organ oder die sonstige Stelle der 

Universität einer Beanstandung innerhalb der ge-

setzten Frist nicht nach, so kann die Präsidentin oder 

der Präsident die von ihr oder ihm beanstandeten Be-

schlüsse und Maßnahmen aufheben und verlangen, 

dass das auf Grund dieser Beschlüsse und Maßnah-

men Verlangte rückgängig gemacht wird. 

 

(8) Erfüllt das Organ oder die sonstige Stelle der 

Universität die ihr gesetzlich obliegenden Pflichten 

nicht, kann die Präsidentin oder der Präsident anord-

nen, dass das Organ oder die sonstige Stelle inner-

halb einer angemessenen Frist das Erforderliche ver-

anlasst oder durchführt. 

 

(9) Kommt das Organ oder die sonstige Stelle einem 

Verlangen oder einer Anordnung der Präsidentin o-

der des Präsident im Rahmen der aufgeführten Auf-

sichtsmaßnahmen innerhalb der festgesetzten Frist 

nicht nach, kann die Präsidentin oder der Präsident 

die erforderlichen Maßnahmen anstelle und auf Kos-

ten des Organs oder der sonstigen Stelle selbst 

durchführen oder die Durchführung einem Dritten 

übertragen. 

 

 

Artikel 14  

Senat 

 

(1) Der Senat ist zuständig für: 

1. den Erlass und die Änderung der Grundord-

nung, 

2. den Erlass und die Änderung sonstiger Satzun-

gen der Universität, soweit nicht die Zustän-

digkeit der Fakultäten begründet ist, 

3. die Wahl und die Abwahl der Präsidentin oder 

des Präsidenten und der Vizepräsidentinnen 

und Vizepräsidenten, 

4. die Entscheidungen in grundsätzlichen Fragen 

der Lehre, der Forschung, des Studiums und 

der Prüfungen sowie der Förderung des wis-

senschaftlichen und künstlerischen Nachwuch-

ses, 

5. die Entscheidung über den Entwicklungsplan 

der Universität und über die Vorschläge der 

Fakultäten für die Berufung von Hochschul-

lehrerinnen und Hochschullehrern, 

6. die Stellungnahme zu den Satzungen der Fa-

kultäten, 

7. die Stellungnahme zum Entwurf des Haus-

haltsplans der Universität, 

8. die Stellungnahme zur Einrichtung und Auflö-

sung von Fakultäten, von zentralen Einrichtun-

gen und Betriebseinheiten und die Anerken-

nung von An-Instituten, 

9. die Stellungnahme zur Einrichtung und Auflö-

sung von Studiengängen, 

10. den Vorschlag zur Bestellung der Leitung zent-

raler wissenschaftlicher Einrichtungen und Be-

triebseinheiten und zur Bestimmung der Lei-

tung wissenschaftlicher Einrichtungen und Be-

triebseinheiten für mehrere Hochschulen, 

11. die Entscheidung über die Einrichtung weiterer 

zentraler Kommissionen und 

12. den Vorschlag zur Bestellung weiterer Beauf-

tragter der Universität. 

 

(2) Mitglieder des Senats sind die Vertreterinnen und 

Vertreter der Gruppe der Hochschullehrerinnen und 

Hochschullehrer, der akademischen Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter, der Studierenden und der Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter aus Technik und Ver-

waltung im Verhältnis von 6:2:2:1. Der Senat wählt 

aus seiner Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsit-

zenden sowie deren oder dessen Vertreterin oder 

Vertreter und gibt sich eine Geschäftsordnung. Die 

Dekaninnen und Dekane sowie die zentralen Beauf-

tragten gehören dem Senat mit beratender Stimme 

an. 

 

(3) Der Senat beaufsichtigt die Präsidentin oder den 

Präsidenten in Bezug auf ihre oder seine Aufgaben-

erfüllung, berät den Rechenschaftsbericht der Präsi-

dentin oder des Präsidenten und entscheidet über 

ihre oder seine Entlastung. Der Senat hat im Rahmen 

seiner Zuständigkeit ein umfassendes Informations-

recht gegenüber der Präsidentin oder dem Präsiden-

ten. Die Mitglieder des Senats haben in allen zentra-

len Kommissionen Rederecht. 
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Artikel 15  

Zentrale Kommissionen 

 

Zur Vorbereitung von Beschlüssen des Senats und 

zur Beratung des Präsidialkollegiums werden ge-

meinsame zentrale Kommissionen eingerichtet. Die 

Leiterinnen und Leiter der Kommissionen haben 

Stimmrecht. 

1. Die Kommission für Entwicklungsplanung 

und Finanzen (EPK) ist insbesondere zustän-

dig für Struktur- und Entwicklungsplanung, 

die Grundsätze der Verteilung von Sach- und 

Personalmitteln und der Haushalts- und Fi-

nanzplanung. Die EPK wird von der Präsiden-

tin oder dem Präsidenten und von den im Senat 

vertretenen Gruppen gebildet. Die Besetzung 

ist so vorzunehmen, dass die Senats-Wahl-

kreise jeweils durch eine Hochschullehrerin o-

der einen Hochschullehrer, die Mitglieder-

gruppen der akademischen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, der Studierenden und der Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter aus Technik und 

Verwaltung im Verhältnis 5:2:2:1 vertreten 

sind. Die Dekaninnen und Dekane gehören der 

EPK mit beratender Stimme an. Die Mitglieder 

der EPK werden von den jeweiligen Mitglie-

dergruppen im Senat benannt. Die EPK wird 

von der Präsidentin oder dem Präsidenten ge-

leitet. 

2. Die Kommission für Forschung und wissen-

schaftlichen Nachwuchs (FNK) ist insbeson-

dere zuständig für die Weiterentwicklung von 

Forschungsstrukturen und Instrumenten der 

Forschungsförderung sowie für die Förderung 

des wissenschaftlichen Nachwuchses. Sie un-

terstützt die Verbindung von Forschung und 

Lehre und die Organisation und Vernetzung fa-

kultäts- und hochschulübergreifender For-

schung. Die FNK wird von der Präsidentin o-

der dem Präsidenten, von den im Senat vertre-

tenen Gruppen und von Vertreterinnen und 

Vertretern der Fakultätsräte gebildet. Die Be-

setzung ist so vorzunehmen, dass die Mitglie-

der der Gruppen der Hochschullehrerinnen und 

Hochschullehrer, der akademischen Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter, der Studierenden und 

der Mitarbeiterinnen aus Technik und Verwal-

tung im Verhältnis 6:3:2:1 vertreten sind. Die 

FNK wird von der zuständigen Vizepräsiden-

tin oder dem zuständigen Vizepräsidenten ge-

leitet. 

3. Die Kommission für Lehre und Studium 

(LSK) ist insbesondere zuständig für die Bera-

tung von Studien- und Prüfungsordnungen, die 

Studienreform und die Evaluation von Stu-

dium und Lehre. Der LSK gehören die für 

Lehre und Studium zuständige Vizepräsidentin 

bzw. der zuständige Vizepräsident, die Stu-

diendekaninnen und Studiendekane, die Direk-

torin bzw. der Direktor des Zentrums für Lehr-

erbildung und Bildungsforschung (ZeLB) und 

je ein Mitglied der Gruppe der Studierenden 

aus den Fakultäten an. Zwei weitere Mitglieder 

werden vom Senat so benannt, dass die Gruppe 

der Hochschullehrerinnen und Hochschulleh-

rer und die Gruppe der akademischen Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter jeweils mit min-

destens zwei Mitgliedern in der LSK vertreten 

sind. Die Vertreterinnen und Vertreter der 

Gruppe der Studierenden werden von den Stu-

dierendenvertreterinnen und -vertretern im Se-

nat auf Vorschlag der Studierendenvertreterin-

nen und -vertreter in den Fakultätsräten be-

nannt. Die LSK wird von der zuständigen Vi-

zepräsidentin oder dem zuständigen Vizepräsi-

denten geleitet. 

4. Die Kommission für Chancengleichheit 

(CGK) ist insbesondere zuständig für die Um-

setzung des gesetzlichen Auftrages zur tatsäch-

lichen Gleichstellung von Frauen und Männern 

und zur Beseitigung bestehender Nachteile für 

Frauen an der Universität. Sie wirkt auf die 

Vereinbarkeit von Beruf, Studium und Familie 

hin, unterstützt die Gleichstellungsbeauftrag-

ten bei der Umsetzung des Gleichstellungskon-

zeptes der Universität und initiiert Maßnahmen 

zur Frauenförderung sowie Lehr- und For-

schungsvorhaben zur Frauen- und Geschlech-

terforschung. Die Präsidentin oder der Präsi-

dent, die zentrale Gleichstellungsbeauftragte, 

jede Fakultät, die zentrale Universitätsverwal-

tung und die zentralen Einrichtungen benennen 

jeweils ein Mitglied der CGK; die Studieren-

den benennen zwei Mitglieder. Für jedes Mit-

glied ist eine Vertretung zu benennen. Die Mit-

wirkung der dezentralen Gleichstellungsbeauf-

tragten und die Beteiligung von Männern wer-

den angestrebt. Die Kommission wird von der 

zentralen Gleichstellungsbeauftragten geleitet. 

 

 

Artikel 16  

Gleichstellungsbeauftragte 

 

(1) Von den Mitgliedern und Angehörigen der Uni-

versität werden eine Gleichstellungsbeauftragte und 

bis zu zwei Stellvertreterinnen für die Dauer von vier 

Jahren gewählt und von der Präsidentin oder dem 

Präsidenten bestellt. Die Gleichstellungsbeauftragte 

muss über die für die Ausübung ihres Amtes erfor-

derlichen Kenntnisse und Befähigungen verfügen. 

Die Aufgaben der zentralen Gleichstellungsbeauf-

tragten können auch im Hauptamt wahrgenommen 

werden. Das Nähere zur Wahl regelt die Wahlord-

nung. Wiederwahl und Abwahl sind möglich. 

 

(2) In den organisatorischen Grundeinheiten für For-

schung und Lehre und in den zentralen Einrichtun-

gen können dezentrale Gleichstellungsbeauftragte 

und ihre Stellvertreterinnen für die Amtszeit von 

zwei Jahren gewählt werden. Das Nähere zur Wahl 

regelt die Wahlordnung. Wiederwahl und Abwahl 

sind möglich. Bei Übernahme des Amtes werden 
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Regelungen zur angemessenen Entlastung von 

Dienstaufgaben schriftlich vereinbart. 

 

(3) Die Gleichstellungsbeauftragten beraten und un-

terstützen die Präsidentin oder den Präsidenten und 

die übrigen Organe und Einrichtungen der Hoch-

schule in allen die Gleichstellung von Frauen und 

Männern betreffenden Angelegenheiten, insbeson-

dere bei Zielvereinbarungen, Struktur- und Personal-

entscheidungen sowie bei der Erstellung und Kon-

trolle des Gleichstellungskonzepts. 

 

 

Artikel 17  

Beauftragte oder Beauftragter für Behinderte 

 

(1) Die oder der Beauftragte des Arbeitgebers für 

Behinderte vertritt die Leitung der Universität in An-

gelegenheiten behinderter Menschen verantwortlich 

und wirkt insbesondere bei der Organisation der 

Lehr-, Studien- und Arbeitsbedingungen mit. 

(2) Die oder der Beauftragte für Behinderte und ihre 

Stellvertreterin/sein Stellvertreter werden auf Vor-

schlag des Senats von der Präsidentin/dem Präsiden-

ten für eine Amtszeit von zwei Jahren bestellt. Er-

neute Bestellungen sind zulässig. 

 

(3) Die oder der Beauftragte für Behinderte hat das 

Recht auf notwendige und sachdienliche Informa-

tion. Sie oder er hat in allen Gremien Antrags- und 

Rederecht und nimmt Stellung gegenüber den Orga-

nen der Universität in allen Angelegenheiten, die 

ihre oder seine Belange berühren. Sie oder er berich-

tet der Präsidentin oder dem Präsidenten und dem 

Senat jährlich über ihre oder seine Tätigkeit. 

 

 

Artikel 18  

Beauftragte oder Beauftragter für Lehrerbildung 

 

(1) Die Direktorin oder der Direktor des Zentrums 

für Lehrerbildung und Bildungsforschung (ZeLB) 

der Universität Potsdam ist gleichzeitig die oder der 

Beauftragte für Lehrerbildung. Sie oder er berät die 

Universität in allen die Lehrerbildung betreffenden 

Angelegenheiten. Soweit Angelegenheiten der Lehr-

erbildung betroffen sind, ist die oder der Beauftragte 

für Lehrerbildung rechtzeitig zu informieren und an-

zuhören. Sie oder er hat insoweit in allen Gremien 

das Rede- und Antragsrecht. 

 

(2) Die weiteren Aufgaben und Zuständigkeiten der 

oder des Beauftragten für Lehrerbildung regelt die 

Satzung für das Zentrum für Lehrerbildung und Bil-

dungsforschung (ZeLB) an der Universität Potsdam. 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 19  

Ombudsperson 

 

Die Ombudsperson der Universität Potsdam kann 

von allen Mitgliedern und Angehörigen der Univer-

sität Potsdam zur Moderation in Konflikt- und Streit-

fällen in Anspruch genommen werden. Sie übt ihr 

Amt vertraulich und unparteiisch aus und soll ein im 

Ruhestand befindliches ehemaliges Mitglied der 

Universität Potsdam sein. Die Ombudsperson wird 

von der Präsidentin oder dem Präsidenten auf Vor-

schlag des Senats ernannt. 

 

 

Artikel 20  

Organe der Fakultät 
 

(1) Organe der Fakultät sind der Fakultätsrat und die 

Dekanin oder der Dekan. 

 

(2) Die Amtszeit der Dekanin oder des Dekans be-

trägt vier Jahre. 

 

(3) Die Dekanin oder der Dekan ist berechtigt, an 

den Sitzungen aller Ausschüsse und Kommissionen 

der Fakultät sowie den Sitzungen der Leitungsgre-

mien von Organisationseinheiten ohne Stimmrecht 

teilzunehmen, sofern ihr oder ihm nach anderen Vor-

schriften dieser Grundordnung nicht ein Stimmrecht 

zusteht. 

 

(4) Das Amt des Dekans/der Dekanin kann hauptbe-

ruflich durch hochschulexterne Personen wahrge-

nommen werden, sofern die stellenwirtschaftlichen 

Voraussetzungen vorliegen und die Mittel im Haus-

halt der Universität zur Verfügung stehen. 

 

(5) Die Prodekanin oder der Prodekan vertritt die 

Dekanin oder den Dekan. Die Prodekanin oder der 

Prodekan wird von der Studiendekanin oder dem 

Studiendekan im Amt vertreten. 

 

(6) Zur Unterstützung der Dekanin oder des Dekans 

kann jede Fakultät ein Dekanat bilden. Über die Ein-

richtung und Zusammensetzung des Dekanats ent-

scheidet der Fakultätsrat auf Vorschlag der Dekanin 

oder des Dekans. 

 

 

Artikel 21  

Fakultätsrat 

 

(1) Mitglieder des Fakultätsrates sind die Vertrete-

rinnen und Vertreter der Gruppe der Hochschulleh-

rerinnen und Hochschullehrer, der akademischen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Studierenden 

und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Tech-

nik und Verwaltung im Verhältnis von 6:2:2:1. Der 

Fakultätsrat wählt aus seiner Mitte eine Vorsitzende 

oder einen Vorsitzenden sowie deren oder dessen 
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Vertreterin oder Vertreter und gibt sich eine Ge-

schäftsordnung. Die Dekanin oder der Dekan hat 

Antrags- und Rederecht im Fakultätsrat. 

 

(2) Der Fakultätsrat ist zuständig für: 

1. den Erlass von Satzungen der Fakultät, 

2. die Entscheidungen über die Struktur- und Ent-

wicklungsplanung der Fakultät, 

3. die Vorschläge für die Leitung wissenschaftli-

cher Einrichtungen und Betriebseinheiten von 

Fakultätseinrichtungen, 

4. die Entscheidungen über Berufungsvor-

schläge, 

5. die Entscheidungen über Habilitationen, 

6. die Stellungnahmen zur Bewährung von Juni-

orprofessorinnen und Juniorprofessoren, 

7. die Mitwirkung an der Evaluation und Koordi-

nation von Lehre und Forschung in der Fakul-

tät, 

8. die Aufsicht über die Dekanin oder den Dekan, 

9. die Wahl und Abwahl der Dekanin oder des 

Dekans und ihrer oder seiner Vertretung, 

10. die Wahl und Abwahl der Studiendekanin oder 

des Studiendekans und 

11. die Entscheidung über die Einrichtung und Zu-

sammensetzung des Dekanats. 

 

 

Artikel 22  

Studiendekanin oder Studiendekan 
 

(1) Die Studiendekanin oder der Studiendekan un-

terstützt die Dekanin oder den Dekan insbesondere 

bei der Studien- und Prüfungsorganisation, der Ko-

ordinierung von Studium und Lehre sowie bei der 

Sicherstellung des Lehrangebots, das zur Einhaltung 

der Studienordnungen erforderlich ist. Sie oder er ist 

Anlaufstelle für Beschwerden, die den Studien- und 

Prüfungsbetrieb sowie die Lehrqualität betreffen, 

und stellt die fachbezogenen Studienberatungen si-

cher. Die Studiendekanin oder der Studiendekan 

wirkt darauf hin, dass die Studien- und Prüfungsord-

nungen der Fakultät rechtliche Vorgaben einhalten 

und brandenburgische, nationale sowie europäische 

Qualitätsstandards erfüllen. Ferner ist die Studiende-

kanin oder der Studiendekan für die Evaluation von 

Lehre und Studium sowie die (Re-)Akkreditierung 

gemäß der Evaluationssatzung der Universität Pots-

dam verantwortlich. In Berufungsverfahren kann die 

zuständige Berufungskommission die Studiendeka-

nin oder den Studiendekan um eine Stellungnahme 

in Belangen der Lehre ersuchen. Die Studiendekanin 

oder der Studiendekan ist bei der Entwicklungspla-

nung der Fakultät und dem Abschluss von Leis-

tungs- und Zielvereinbarungen zwischen der Fakul-

tät und dem Präsidium zu beteiligen. Zudem hat sie 

oder er das Recht, dem Dekan Vorschläge für die 

Verwendung der für die Lehre verfügbaren Mittel zu 

unterbreiten. 

 

(2) Die Studiendekanin oder der Studiendekan ist 

Mitglied der zentralen Kommission für Lehre und 

Studium (LSK). Sie oder er ist in allen Angelegen-

heiten, die Studium, Lehre sowie die Evaluation von 

Studium und Lehre der Fakultät betreffen, rechtzei-

tig zu informieren und anzuhören, hat im Rahmen 

ihrer oder seiner Aufgaben in allen Gremien der Fa-

kultät Informations-, Rede- und Antragsrecht und 

kann gegenüber den zuständigen Stellen der Univer-

sität Stellung nehmen und Vorschläge machen. Sie 

oder er berichtet regelmäßig im Fakultätsrat über ak-

tuelle Entwicklungen im Bereich von Lehre und Stu-

dium und gibt einen jährlichen Bericht zur Lehre 

(Lehrbericht).  

 

(3) Die Wahl der Studiendekanin oder des Studien-

dekans erfolgt auf Vorschlag der Studierendenver-

treterinnen und -vertreter im Fakultätsrat im Einver-

nehmen mit der Dekanin oder dem Dekan aus der 

Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschul-

lehrer. Im Übrigen finden die Regelungen für die 

Wahl, Wiederwahl und Abwahl von Dekaninnen 

und Dekanen Anwendung. Die Amtszeit der Stu-

diendekanin oder des Studiendekans beträgt zwei 

Jahre. Wiederwahl ist möglich. 

 

(4) Die Fakultät ist verpflichtet, der Studiendekanin 

oder dem Studiendekan in angemessenem Umfang 

Mittel zur Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben zur 

Verfügung zu stellen. 

 

(5) Das Amt des Studiendekans oder der Studiende-

kanin kann auch von der Prodekanin oder dem Pro-

dekan ausgeübt werden. Darüber hinaus kann der Fa-

kultätsrat bestimmen, dass die Studiendekanin oder 

der Studiendekan die Bezeichnung Prodekanin bzw. 

Prodekan für Lehre und Studium trägt. 

 

 

Artikel 23  

Fakultätskommissionen 

 

(1) Die Fakultätsräte können zu ihrer Beratung Kom-

missionen bilden und Beauftragte einsetzen. 

 

(2) Soweit die Grundordnung nichts anderes be-

stimmt, richtet sich die Vertretung der Mitglieder-

gruppen in den Kommissionen in der Regel nach der 

Vertretung der Mitgliedergruppen in den Fakultäts-

räten; ansonsten sind die Mitgliedergruppen entspre-

chend den Aufgaben der Kommissionen zu beteili-

gen. Die Mitglieder der Kommissionen werden von 

den Mitgliedergruppen der Fakultätsräte benannt. 

 

(3) Zur Vorbereitung neuer Studienprogramme, zur 

Überarbeitung und Weiterentwicklung vorhandener 

Studienprogramme richten die Fakultäten für ein-

zelne Fächer oder fachübergreifend Studien-kom-

missionen ein. Zur Erfüllung dieser Aufgaben wer-

den Ergebnisse aus Evaluationen von Studium und 

Lehre berücksichtigt. Der Studienkommission sollen 
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insgesamt mindestens 6 Mitglieder angehören, da-

runter die Hälfte aus der Gruppe der Hochschulleh-

rerinnen und Hochschullehrer bzw. der akademi-

schen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zur 

Hälfte aus der Gruppe der Studierenden. Die Mit-

glieder der Studienkommission werden vom Fakul-

tätsrat benannt. Die Benennung der studentischen 

Mitglieder erfolgt auf Vorschlag der Studierenden-

vertreterinnen und -vertreter in den Fakultätsräten. 

Die Studienkommission hat einen Vorsitzenden. Die 

Amtszeit der Mitglieder beträgt ein Jahr. Wiederbe-

nennung ist möglich. 

 

(4) Bei Studiengängen, deren Ordnung von mehr als 

einem Fakultätsrat beschlossen wird, sind in der Stu-

dienkommission Vertreter aller beteiligten Fakultä-

ten als Mitglieder vertreten. 

 

(5) Bei lehramtsbezogenen Studienprogrammen tre-

ten vom Zentrum für Lehrerbildung und Bildungs-

forschung eingerichtete Studienkommissionen an 

die Stelle der Fakultätskommissionen nach Absatz 3. 

Näheres zu deren Aufgaben, Zusammensetzung und 

Einrichtung regelt die Satzung für das Zentrum für 

Lehrerbildung und Bildungsforschung (ZeLB) an 

der Universität Potsdam. Absatz 4 gilt entsprechend. 

 

 

Artikel 24  

Besondere Verfahrensregeln 

 

(1) Werden Fragen eines Fachgebiets behandelt, das 

im Fakultätsrat nicht durch eine Professorin oder ei-

nen Professor vertreten wird, so ist mindestens einer 

Professorin oder einem Professor dieses Fachgebiets 

Gelegenheit zu geben, an den Beratungen teilzuneh-

men. 

 

(2) Vor der Beschlussfassung des Fakultätsrats über 

Angelegenheiten, die eine Organisationseinheit der 

Fakultät unmittelbar berühren, ist mindestens deren 

Leitung Gelegenheit zu geben, an den Beratungen 

teilzunehmen. 

 

 

Artikel 25  

Änderungen der Grundordnung 

 

Änderungen dieser Grundordnung erlässt der Senat. 

Änderungsvorschläge werden von einem Viertel der 

Mitglieder des Senats oder von den Vertretern min-

destens zweier Mitgliedergruppen im Senat oder von 

der Präsidentin oder dem Präsidenten eingebracht. 

Zur Annahme eines Änderungsvorschlags im Senat 

bedarf es der Zustimmung von zwei Dritteln der Mit-

glieder des Senats. 

 

 

 

 

 

 

Artikel 26 

In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 

 

Diese Grundordnung tritt am Tage nach der Veröf-

fentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen 

der Universität Potsdam in Kraft. Damit tritt die 

Grundordnung der Universität Potsdam vom 29. Juli 

1999 (AmBek. UP Nr. 6/99 S. 52) außer Kraft. 


